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Zusammenfassung 

Die Gemeinde Waidhofen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Bezeich-
nung „Sondergebiet Feuerwehrhaus und Fläche für Gemeinbedarf“, damit auf dieser 
Fläche die Ansiedlung der Feuerwehr und die Nutzung für örtliche Vereine und der Ge-
meinde ermöglicht wird. Das Vorhaben befindet sich in der Gemeinde Waidhofen, Land-
kreis Neuburg- Schrobenhausen. 
 
Im Vergleich zum Gutachten mit der Auftragsnummer 8121.1/2022-JB vom 02.11.2022 
hat sich der Plan (Lage IO11 und Parkplatzsituation) geändert. 
 
Die Immissionsorte IO7 – IO10 liegen im Umgriff des Bebauungsplanes „Rachelsbach-
Grundäcker“, welcher ein Allgemeines Wohngebiet festsetzt. Die Immissionsorte IO1 – 
IO6 liegen nicht in einem rechtskräftigen Bebauungsplan. Hier wird laut dem Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Waidhofen ebenfalls ein Allgemeines Wohngebiet festsetzt.  
Somit sind für die Immissionsorte die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /2/ unter Be-
rücksichtigung möglicher gewerblicher Vorbelastung maßgeblich. In der Umgebung des 
Vorhabens befinden sich eine Filiale der Raiffeisenbank und ein Farbenfachgeschäft. 
Insgesamt kann diese Vorbelastung aufgrund der Frequenzen, Öffnungszeiten und den 
damit verbundenen geringen Emissionen, vernachlässigt werden. Zudem wirken diese 
Vorbelastungen nicht auf den Fassaden von Immissionsorten ein, die durch das vorlie-
gend betrachtete Bauvorhaben betroffen sind. 
Auf der Grundlage des stattfindenden Betriebsgeschehens auf dem gesamten Betriebs-
gelände und der TA Lärm /2/ als Beurteilungsvorschrift waren sodann an den Immissi-
onsorten die Beurteilungspegel Lr zu berechnen und auf die Einhaltung der IRW hin zu 
überprüfen. Es ist von einem Betrieb über 7 Tage pro Woche innerhalb der Tag- und 
Nachtzeit auszugehen. 
 
Verkehrslärm auf öffentlichen Straßen 
Für das durch die Ansiedlung auf den öffentlichen Straßen bedingte zusätzliche Fahr-
zeugaufkommen sind die Voraussetzungen unter Ziffer 7.4 TA Lärm /2/ nicht erfüllt, 
sodass eine detaillierte Betrachtung nicht vorgenommen werden muss. 
 
Die Beurteilung der Geräuschemissionen führte zu folgendem Ergebnis: 
Auf der Grundlage der beschriebenen Geräuschemissionen errechnen sich die in der 
Ergebnistabelle der Anlage 2.2 aufgeführten Beurteilungspegel. Demzufolge wird durch 
den künftigen Gesamtbetrieb an den maßgeblichen Immissionsorten: 
 

der Immissionsrichtwert der IO1 – IO10 
 zur Tagzeit (06.00 - 22.00 Uhr) um mindestens  12,3 dB(A) unterschritten, 
 zur Nachtzeit (22.00 - 06.00 Uhr) um mindestens  7,8 dB(A) unterschritten. 

 
Unzulässige Spitzenpegel treten nicht auf.  
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Auf Wunsch des 1. Bürgermeisters, Herrn Fuchs /21/ wurde ebenfalls die Unterbringung 
von Obdachlosen in Wohncontainern (IO11; Einstufung als Mischgebiet) im Süden des 
Grundstücks untersucht. (sieh Anlage 3 und Kapitel 5.7)  
 
Verkehrslärm: 
Festzuhalten gilt, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 am ausgewählten Stand-
ort unterschritten sind. Auch im übrigen Bereich südlich der Parkplätze sollten die Ori-
entierungswerte der DIN 18005 aber mindestens die Grenzwerte der 16. BImSchV auf-
grund der Abschirmung durch das Gebäude eingehalten sein. 
 
Gewerbelärm: 
Die Immissionsrichtwerte und Spitzenpegel zur Tag- und Nachtzeit der TA Lärm sind am 
ausgewählten Standort unterschritten.  
Voraussetzung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte und des Spitzenpegelkriteriums 
ist die Orientierung der Fenster von schützenswerten Räumen ausschließlich Richtung 
Süden. 
Auch im übrigen Bereich südlich der Parkplätze sollten die Immissionsrichtwerte und 
das Spitzenpegelkriterium bei Orientierung der Fenster von schützenswerten Räumen 
ausschließlich Richtung Süden eingehalten sein. 
 
Zusammenfassend lässt sich somit die Aussage treffen, dass auf der Basis 
der vorliegenden Planungsgrundlagen keine immissionsschutzfachlichen Be-
lange dem Vorhaben entgegenstehen, sofern: 

 

 die Fenster von schützenswerten Räumen des IO11 (Obdachlosencontainer) aus-
schließlich Richtung Süden orientiert werden. 

 
 
Altomünster, 23.01.2023 
 

 

 

 

Andreas Kottermair 
Beratender Ingenieur 
Stv. Fachlich Verantwortlicher 

Jonas Bruckner 
M.Sc., Dipl.- Ing. (FH) 
Fachkundiger Mitarbeiter 
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1. Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Waidhofen plant die Aufstellung des Bebauungsplanes mit der Bezeich-
nung „Sondergebiet Feuerwehrhaus und Fläche für Gemeinbedarf“, damit auf dieser 
Fläche die Ansiedlung der Feuerwehr und die Nutzung für örtliche Vereine und der Ge-
meinde ermöglicht wird. Das Vorhaben befindet sich in der Gemeinde Waidhofen, Land-
kreis Neuburg- Schrobenhausen. 
 
Vor diesem Hintergrund ist durch unser Ingenieurbüro durchzuführen: 

 die lärmschutztechnische Verträglichkeitsuntersuchung des Vorhabens in Bezug 
auf die Beurteilungspegel für die maßgeblichen Immissionsorte gemäß den Vor-
gaben der TA Lärm /2/. 

 die lärmschutztechnische Verträglichkeitsuntersuchung des möglichen Vorhabens 
(Obdachlosencontainer) in Bezug auf die Beurteilungspegel für die maßgeblichen 
Immissionsorte gemäß den Vorgaben der 16. BImSchV /3/. 

 die Dimensionierung einer Variante von Schallschutzmaßnahmen im Falle von 
Überschreitungen bzw. erforderlichenfalls planerische Änderungen vorzu-
schlagen. 

 

2. Ausgangssituation 

2.1. Örtliche Gegebenheiten 

Quelle:  Landesamt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung /23/ 

 Die umliegende Nutzung gliedert sich in: 

 Allgemeines Wohngebiet westlich, nörd-
lich; 

 B 300 nördlich; 

 Landwirtschaftliche Nutzfläche südlich, 
östlich; 

Das umliegende Gelände ist weitgehend 
eben, wobei sich Sprünge in der Topogra-
fie durch den Trassenverlauf der B 300 
ergeben. Signifikante Einzelschallquellen 
im Bereich der Nachbarschaft wurden 
nicht festgestellt. 

 

2.2. Betriebliche Gegebenheiten 

Die betrieblichen Gegebenheiten sind in /20/, /21/ eruiert. Die Zufahrt zum Betriebsge-
lände erfolgt von Westen und Norden.  
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2.3. Bilddokumentation zur Ortseinsicht am 30.09.2022 

 

 

 
Bild 1: Plangebiet; B 300 (Auffahrt)   
 

 Bild 2: IO1 – IO5 

 

 

 
Bild 3: IO6  Bild 4: IO7 – IO10 

 
 

3. Quellen- und Grundlagenverzeichnis 

3.1. Rechtliche (Beurteilungs-) Grundlagen 

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 2(1), G. v. 09.12.2020 (BGBl. I S. 2873) 

/2/ Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26. August 1998, geändert durch 
Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

/3/ Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV - vom 12.06.1990 (BGBl. I S. 1036), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 V v. 4.11.2020 I 2334 

/4/ OVG Münster, Az: 2 B 1095/12, vom 16.11.2012 
/5/ Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) vom 

24.08.2016 
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3.2. Normen und Berechnungsgrundlagen 

/6/ DIN-Richtlinie 18005-1, „Schallschutz im Städtebau“, Teil 1 Berechnungsverfahren, Beuth Verlag, 
Berlin, vom Juli 2002, mit Beiblatt 1 „Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 
Planung“, vom Mai 1987 

/7/ DIN ISO 9613-2, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines Be-
rechnungsverfahren, Oktober 1999 

/8/ DIN EN 12354-4 „Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den Bauteileigen-
schaften, Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie, Deutsche Fassung EN 12354-4:2000", 
April 2001 

/9/ DIN 4109:2018-01 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1 ff, Stand 01/2018 
/10/ Studie des RW TÜV-Essen, „Technischer Bericht zur Untersuchung der LKW- und Ladegeräusche 

auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen“ vom 16.05.1995 
/11/ „Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf Be-

triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten so-
wie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten“, Hessisches Landesamt 
für Umwelt und Geologie, Wiesbaden, 2005 

/12/ VDI-Richtlinie 3770 – „Emissionskennwerte technischer Schallquellen – Sport- und Freizeitanla-
gen“, Stand: April 2002 

/13/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS 90, Stand: April 1990 
/14/ Parkplatzlärmstudie – 6. überarbeitete Auflage, Bayerische Landesamt für Umwelt, Augsburg, 

August 2007 
/15/ Verkehrsmengenzahlen zur Verkehrsbelegung der relevanten Straßen aus der Grundlage „Stra-

ßenverkehrszählung 2019“ Verkehrsmengen Atlas Bayern im Rahmen des Bayerischen Straßenin-
formationssystem BAYSIS, Stand vom Jahr 2019 

 

3.3. Planerische und sonstige Grundlagen 

/16/ SoundPLAN-Manager, Version 8.2, Soundplan GmbH,  
71522 Backnang - Berechnungssoftware mit Systembibliothek 

/17/ Ortseinsicht durch den Sachbearbeiter am 30.09.2022 
/18/ Plandaten per E-Mail über Frau Prummer Bauverwaltung der VGem Schrobenhausen, 02.09.2022 
/19/ Plandaten über Herrn Reiser, Büro für Stadtplanung, per E-Mail am 12.01.2023 
/20/ Betriebsbesprechung, Daten zur Tragkraftspritze mit/ über Herrn Schmid, 2. Kommandant der 

Feuerwehr Waidhofen telefonisch am 26.09.2022; per E-Mail am 30.09.2022 
/21/ Betriebsbesprechung mit Herrn Fuchs, 1. Bürgermeister der Gemeinde Waidhofen telefonisch am 

26.09.2022 
/22/ Plandaten, Besprechung der Bauweise mit Herrn Aumüller vom Ingenieurbüro Bestler Architektur 

und Bauwesen am 26.09.2022, 27.09.2022 
/23/ Flächennutzungsplan, Bebauungsplane über die Gemeinde-Homepage Waidhofen, online verfüg-

bar auf https://www.waidhofen.de/Bebauungsplaene.n1657.html aufgerufen am 26.09.2022 
/24/ Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, München: 

 TopMaps Digitale Ortskarte 1:10 000 
 Digitales Geländemodell, Digitale Flurkarte - Online-Bestellung 26.09.2022 
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4. Immissionsschutzrechtliche Vorgaben 

4.1. Allgemeine Anforderungen an den Schallschutz 

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 /6/ sind schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung angegeben. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung, bereits am 
Rand der Bauflächen oder überbaubaren Grundstücken, ist wünschenswert, um die mit 
der Eigenart des betreffenden schutzwürdigen Gebietes verbundene Erwartung auf an-
gemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. 
Mit Ausnahme von Industriegebieten stimmen die Orientierungswerte nach /6/ mit den 
Immissionsrichtwerten (IRW) der TA Lärm /2/ überein. In /6/ ist für Industriegebiete 
kein Orientierungswert angegeben. 
 

4.2. Anforderungen nach TA Lärm 

Je nach Schutzbedürftigkeit gelten nach /2/ folgende Immissionsrichtwerte: 

Gebietscharakter 
Immissionsrichtwert (IRW) 

Tag Nacht 

Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 dB(A) 35 dB(A) 

Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 35 dB(A) 

allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 40 dB(A) 

Kern-/Dorf-/Mischgebiet (MK/MD/MI) 60 dB(A) 45 dB(A) 

Urbane Gebiete (MU) 63 dB(A) 45 dB(A) 

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A) 

Industriegebiet (GI)  70 dB(A) 70 dB(A) 
 

Ein Zuschlag von 6 dB(A) für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist für Wohngebiete 
(WR, WA) und Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten zu berücksichtigen: 

an Werktagen von 06:00 - 07:00 und 20:00 - 22:00 Uhr 
an Sonn-/Feiertagen von 06:00 - 09:00 und 13:00 - 15:00 und 20:00 - 22:00 Uhr 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tagsüber um nicht 
mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
Die Nachtzeit dauert von 22:00 – 06:00 Uhr. 

In der Nachtzeit ist gemäß TA Lärm /2/ die volle Stunde mit den höchsten Beurtei-
lungspegeln maßgebend (lauteste Nachtstunde). 
Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach Abschnitt A.1.3 der TA Lärm /2/ bei be-
bauten Flächen 0,5 m vor dem geöffneten Fenster von schutzbedürftigen Räumen nach 
DIN 4109 /9/. Bei unbebauten oder bebauten Flächen, die keine Gebäude mit schüt-
zenswerten Räumen enthalten, liegen diese am Rand der Fläche, auf der nach Bau- und 
Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen errichtet werden dürfen. 
Die vorgenannten Vorschriften sind nach übereinstimmender Auffassung in der Recht-
sprechung allerdings gesetzeskonform auszulegen.  
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(Unbebaute) Punkte am Rand der Baugrenzen, die keine schutzbedürftigen Räume be-
inhalten, sind nicht in Blick zu nehmen, um die Lärmbetroffenheit der Nachbarschaft 
realistisch abschätzen zu können. (OVG Münster, B. v. 16.11.2012- 2B 1095/12, zitiert 
nach juris, Rdnr. 66-68 /4/ und Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Um-
welt und Verbraucherschutz (StMUV) vom 24.08.2016 /5/). 
 
Verkehrslärm auf öffentlichen Verkehrsflächen: 
Die TA Lärm /2/ gibt in Ziffer 7.4 vor, dass Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs bis 
zu 500 m auf öffentlichen Verkehrsflächen - getrennt von den Anlagengeräuschen - 
nach den Richtlinien der RLS-90 /13/ zu untersuchen sind. 
 
Falls die Voraussetzung erfüllt ist, dass derjenige Fahrverkehr, der alleine dem zu beur-
teilenden Anlagengrundstück zuzurechnen ist 

 mindestens genauso geräuschstark ist wie der sonstige Verkehr (+3 dB(A)) und 
 keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt und 
 die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung erstmals oder wei-

tergehend überschritten werden 
sollen - ausgenommen in Gewerbe- und Industriegebieten - die Verkehrsgeräusche 
durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden. 
 

5. Beurteilung 

5.1. Allgemeines 

Die Immissionsorte IO7 – IO10 liegen im Umgriff des Bebauungsplanes „Rachelsbach-
Grundäcker“, welcher ein Allgemeines Wohngebiet festsetzt. Die Immissionsorte IO1 – 
IO6 liegen nicht in einem rechtskräftigen Bebauungsplan. Hier wird laut dem Flächen-
nutzungsplan der Gemeinde Waidhofen ebenfalls ein Allgemeines Wohngebiet festsetzt.  
Somit sind für die Immissionsorte die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /2/ unter Be-
rücksichtigung möglicher gewerblicher Vorbelastung maßgeblich. In der Umgebung des 
Vorhabens befinden sich eine Filiale der Raiffeisenbank und ein Farbenfachgeschäft. 
Insgesamt kann diese Vorbelastung aufgrund der Frequenzen, Öffnungszeiten und den 
damit verbundenen geringen Emissionen, vernachlässigt werden. Zudem wirken diese 
Vorbelastungen nicht auf den Fassaden der relevanten Immissionsorte ein, auf welche 
vorliegend betrachtetes Vorhaben einwirkt. 
Die Beurteilungspegel werden nach den Rechenregeln der DIN ISO 9613- 2 /7/ erzeugt, 
die im Zusammenhang mit der TA Lärm /2/ anzuwenden ist. Nach /7/ ist die meteoro-
logische Korrektur Cmet zur Bestimmung der Langzeitmittelungspegel vorzunehmen.  
Hierbei wird von einer Gleichverteilung der Windrichtungen ausgegangen, sodass die 
Konstante C0 (durch die örtliche Wetterlage bestimmter Standortfaktor) in der Berech-
nungsformel zu C0 = 2 dB(A) gesetzt wird. 
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Die Korrekturwerte Cmet und die sonstigen errechneten Ausbreitungsparameter sind in 
der Tabellenauflistung der Anlage 2.3 angegeben. 
 

5.2. Berechnungssoftware 

Unter Verwendung des EDV-Programms „SoundPLAN“ wird ein digitales Geländemodell 
zur Schallausbreitungsrechnung erzeugt. Hierfür wurden über die Bayerische Vermes-
sungsverwaltung eine digitale Flurkarte (DFK) sowie ein digitales Geländemodell (DGM) 
bezogen /24/. 
Die Schallausbreitungsrechnungen zur Bestimmung der Beurteilungspegel an den Im-
missionsorten gehen von A- bewerteten Schallleistungspegeln aus und werden verein-
fachend für den 500 Hz- Oktav- Frequenzbereich durchgeführt, mit dem die Situation 
ausreichend genau beschrieben wird. Soweit verfügbar werden anstelle des 500 Hz-
Bereiches Frequenzspektren verwendet. Die Zeitkorrekturen zur Berücksichtigung der 
Einwirkdauer der Geräuschemittenten bzw. zur Berücksichtigung der Bewegungshäufig-
keiten der Fahrzeug- Fahrten können im Rechenprogramm in die Quelldateien anhand 
so genannter Tagesgänge für jede Stunde der maßgeblichen Beurteilungszeiträume 
„Tagzeit“ (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) und „lauteste Nachtstunde“ eingegeben werden. 
Die Tagesgänge sind in Anlage 2.3 wiedergegeben. 
Neben den Geräuschquellen und Immissionsorten werden die untersuchten und die um-
liegenden Gewerbebauten, an denen die Schallstrahlen gebeugt und reflektiert werden, 
digital nachgebildet. 
 

5.3. Grundsätzliche Aussagen über die Mess- und Prognoseunsicherheit 

Unsere Konformitätsaussagen im Immissionsrichtwertbereich werden ohne Berücksichtigung der Mess- 
bzw. Prognoseunsicherheit getroffen. 

Messunsicherheit 
Die Messunsicherheit ist von der Güte der verwendeten Prüfmittel und insbesondere 
von der Durchführung vor Ort abhängig. Zur Minimierung von Fehlerquellen werden: 

 ausschließlich Schallpegelmesser der Genauigkeitsklasse 1 nach DIN EN 60651, 
DIN EN 60804 und DIN 45657 mit einer Toleranz von ± 0,7 dB verwendet. Dies 
garantieren auch die entsprechenden Eichscheine. 
Bei (Abnahme-) Messungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz werden 
grundsätzlich nur geeichte Schallpegelmesser eingesetzt. 
Mit Verweis auf DIN 45645-1, Ziffer 8 kann im Normalfall bei einem Vertrauens-
niveau von 0,8 mit einer Messunsicherheit bei Klasse 1 Geräten von ± 1 dB ge-
rechnet werden. 
Die Pegelkonstanz der verwendeten Kalibratoren der Klasse 1 nach DIN EN 
60942 kann mit ± 0,1 dB angegeben werden. 

 bei der Durchführung der Messungen vor Ort die geltenden vorgegebenen Stan-
dards (DIN-Normen, VDI etc.) eingehalten und insbesondere deren (Qualitäts-) 
Anforderungen eingehalten. 
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Die Gesamtmessunsicherheit liegt somit bei höchstens ± 1 dB. 
Sofern geltende Standards wie z.B. die DIN EN ISO 3744 konkrete Verfahren zur 
Messunsicherheit vorgeben, werden diese angewandt. 
 
Um den bestimmungsgemäßen Betrieb genauer zu verifizieren, werden im Vorfeld von 
schalltechnischen Messungen Genehmigungsbescheid(e) gesichtet und die Messplanung 
mit Betreiber und Genehmigungsbehörde abgestimmt. Damit, und in Verbindung mit 
der entsprechenden langjährigen Erfahrung der Messstellenleitung, können fundiertes 
Vorwissen und eine gute Übersicht über den Anlagenbetrieb gewonnen werden. Ebenso 
werden vor Messbeginn Informationen über die wesentlichen Bedingungen der Messsi-
tuation durch eine Betriebsbegehung mit den Firmenverantwortlichen eingeholt.  
Um Ungereimtheiten oder dem Vorwurf der Parteilichkeit zu begegnen, werden im Ein-
zelfall auch ohne Kenntnis bzw. Information des Betreibers am Messtag stichprobenar-
tig zusätzliche Messungen vorgenommen oder der Anlagenbetrieb über die eigentliche 
Messaufgabe hinaus beobachtet. 
 
Prognoseunsicherheit 
Die Genauigkeit ist abhängig von u. a. den zugrunde gelegten Eingangsdaten (Schall-
leistungspegel, Vermessungsamtdaten etc.). Zur Minimierung von Fehlerquellen wer-
den: 

 digitale Flurkarten (DFK) sowie ein digitales Geländemodell (DGM) über die (Bay-
erische) Vermessungsverwaltung bezogen zumindest aber vom Planer in digitaler 
Form (dxf-Format) angefordert. 

 softwarebasierte Prognosemodelle erstellt. Hierzu wird auf den SoundPLAN-
Manager der SoundPLAN GmbH, 71522 Backnang zurückgegriffen. Eine Konfor-
mitätserklärung des Softwareentwicklers nach DIN 45687:2006-05 - Software-
Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmissionen im Freien - Qualitätsan-
forderungen und Prüfbestimmungen - liegt vor. 

 für die schalltechnischen Eingangsdaten Schallleistungspegel aus Literatur und 
Fachstudien und/oder Herstellerangaben und/oder eigenen Messungen herange-
zogen. Diese Daten sind hinreichend empirisch und/oder durch eine Vielzahl von 
Einzelereignissen verifiziert und/oder von renommierten Institutionen verfasst. 

 
Für die Schallausbreitungsrechnung verweist die TA Lärm auf die Regelungen der DIN 
ISO 9613-2, die einem Verfahren der Genauigkeitsklasse 2 entspricht. In Tabelle 5 gibt 
die DIN ISO 9613-2 eine geschätzte Genauigkeit von höchstens ± 3 dB an, was bei ei-
nem Vertrauensintervall von 95 % einer Standardabweichung von 1,5 dB entspricht. 
Die Beurteilungspegel werden für den jeweils ungünstigsten Betriebszustand – Maxi-
malauslastung, Voll- und Parallelbetrieb, maximale Einwirkzeit (24h) usw. – ermittelt. 
Eine gegebenenfalls Prognoseunsicherheit nach oben hin ist dadurch hinreichend kom-
pensiert, so dass die Ergebnisse auf der sicheren Seite liegen. 
  



Ingenieurbüro Kottermair GmbH 8228.1 / 2023 - JB 

 Seite 12 von 32 

5.4. Immissionsorte 

Die nächstgelegenen, maßgeblichen Immissionsorte sind in ihrer Schutzbedürftigkeit 
dem Bebauungsplan bzw. Flächennutzungsplan /23/ entnommen und nachfolgender 
Tabelle zu entnehmen: 

Immissionsort 
Straße 
Fl.-Nr. 

Gebiets-
charakter* 

Nutzung 

IO1 
Sonnenstraße 27 

255 
WA Wohnen 

IO2 
Sonnenstraße 29 

227/3 
WA Wohnen 

IO3 
Sonnenstraße 31 

227/4 
WA Wohnen 

IO4 
Sonnenstraße 33 

227/10 
WA Wohnen 

IO5 
Sonnenstraße 35 

227/11 
WA Wohnen 

IO6 
Raiffeisenstraße 4 

189 
WA Wohnen 

IO7 
Am Wall 23 

196/22 
WA Wohnen 

IO8 
Am Wall 21 

196/21 
WA Wohnen 

IO9 
Grundäcker 46 

196/9 
WA Wohnen 

IO10 
Schützenstraße 5 

199/6 
WA Wohnen 

IO11 247 MI** 
Mögl. Standort einer 
Obdachlosenunter-

kunft /21/ 

* die letztendliche Festsetzung des Gebietscharakters obliegt der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde 

** das Bebauungsplangebiet ist als Sondergebiet eingestuft. Vorliegend wird die mögliche 
Unterkunft für Obdachlose bei der Berechnung des Gewerbe- und Verkehrslärms mit der 
Einstufung als Mischgebiet berücksichtigt 

Die Immissionsorthöhe wird in SoundPLAN im Allgemeinen für das Erdgeschoss auf Ge-
ländehöhe +2,4 m, jedes weitere Stockwerk +2,8 m festgelegt.  
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5.5. Geräuschemittenten auf dem Betriebsgelände 

Als Lärmemittenten werden grundsätzlich die Geräusche untersucht, die 

 über die Außenbauteile von Gebäuden nach außen abstrahlen; 
 von Anlagen (-teilen), wie z.B. Ventilatoren, Gebläse etc. ins Freie abgestrahlt 

werden; 
 dem (inner-) betrieblichen Fahrverkehr zuzuordnen sind; 
 vom Parkplatzverkehr ausgehen; 
 die von Personen im Außenbereich ausgehen; 
 bei Übungen der Feuerwehr ausgehen. 

Die Berechnungsgrößen sind in der Berechnungssoftware in Form sogenannter Tages-
gänge hinterlegt. Die im Rechenmodell entsprechend nachgebildeten Fahrwege bzw. 
Punkt-, Linien und Flächenschallquellen sind aus der Planzeichnung der Anlage 2.1 zu 
entnehmen. 
 

 

5.5.1. Außenbauteile 

Das Gebäude wird in massiver Ziegelbauweise errichtet mit Betonzwischendecken (im 
2- bzw. 1,5-stöckigen Bereich) und einem Holzdachstuhl mit Isolierung und Blecheinde-
ckung /22/. Im östlichen Bereich befinden sich die Fahrzeughalle der Feuerwehr, sowie 
deren Technikräume und Umkleiden. Im westlichen Bereich sind das Stüberl (aus-
schließlich für die Nutzung des Feuerwehrpersonals zur Einsatzvor- oder nachbespre-
chung und nicht für die Öffentlichkeit oder andere Vereine nutzbar /20/), ein Schu-
lungsraum, ein Büro der Gemeinde sowie ein Büro,- Ruheraum und zwei Räume für die 
Vereine. Die Emissionen, welche aus dem Gebäude nach Außen strahlen sind beim ho-
hen Ansatz der Emissionen im Außenbereich (siehe nachfolgende Kapitel) nicht rele-
vant. Die Motorenstarts der Einsatzfahrzeuge innerhalb der Halle beim Einsatz sind auf-
grund der Nr. 7.1 Satz 1 der TA Lärm nicht zu betrachten und ebenfalls durch den ho-
hen Ansatz der Emissionen der Feuerwehrübung vor den Toren der Fahrzeughalle über-
lagert. 

Somit werden vorliegend die Außenbauteile des Gebäudes, aufgrund von oben aufge-
führter Irrelevanz, nicht in den Berechnungen berücksichtigt. 
 
 

5.5.2. Feuerwehrübung 

Vor den Toren der Fahrzeughalle, nördlich des Gebäudes, findet freitags von 19.00 Uhr 
bis 21.30 Uhr eine Feuerwehrübung statt. Diese läuft nach /20/ oft unterschiedlich ab, 
weshalb nachfolgend die „lauteste“ Übung abgebildet wird. 
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Tragkraftspritze: 
Im Zuge der Übung ist eine Feuerwehrpumpe (Tragkraftspritze) über 15 Minuten /20/ 
im Einsatz. Hierfür wird eine Punktschallquelle mit einem Schallleistungspegel von 
LWA = 108 dB(A) /20/ über 15 Minuten in 1,0 m über Geländeoberkante in den Berech-
nungen berücksichtigt. 
 
 
Fahrzeugmotor: 
Im Zuge der Übung wird zum Beispiel das Aggregat der Feuerwehrpumpe (Tragkraft-
spritze), Lichter oder andere Verbraucher über - maximal - die gesamte Übungsdauer 
(90 Minuten) /20/ mit dem Aggregat des Einsatzfahrzeuges betrieben. Hierfür wird eine 
Punktschallquelle mit einem Schallleistungspegel von LWA = 95,8 dB(A) /16/ (für Lkw, 
stehend mit hoher Drehzahl) über 90 Minuten in 1,0 m über Geländeoberkante in den 
Berechnungen berücksichtigt. 
 
 
Personen: 
Nach /20/ ist mit 18 Personen pro Übung zu rechnen. In vorliegender Berechnung wird, 
im Sinne eines Maximalansatzes, von 25 Personen ausgegangen. 
 
Als gängiger Ansatz wird von einer Verteilung von Redner : Zuhörer von 50 : 50 ausge-
gangen, sodass sich folgender Schallleistungspegel bei einem Grundwert von 
LWA,1P = 75 dB(A) für „Sprechen, sehr laut“ nach /12/ ergibt: 
 
LWA,1P + 10log(0,5*N) = 86,0 dB(A) 
 
In Abhängigkeit der Personenanzahl ist gemäß der VDI 3770 /12/ ein Impulszuschlag 
wie folgt zu vergeben: 

KI = 9,5 dB(A) – 4,5 dB(A) * log(0,5*N) = 4,6 dB(A) 
 
Der resultierende Gesamtschallleistungspegel von LWA= 90,6 dB(A) für den Übungsbe-
reich nördlich der Fahrzeughalle zur Übungszeit (90 Minuten) wird in einer Höhe von 
1,6 m über Gelände für stehende Personen in Form einer Flächenschallquelle angelegt 
(s. Anlage 2.1). 

 
 
Parkverkehr: 
Der mit den Übungen einhergehende Parkverkehr ist in Kapitel 5.5.4 aufgeführt. 
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5.5.3. Innerbetrieblicher Fahrverkehr 

Der überwiegende- und planbare Fahrverkehr wird durch die freitäglichen Feuerwehr-
übungen generiert. Hierzu erreichen 25 Personen (Nach /20/ ist mit 18 Personen pro 
Übung zu rechnen. In vorliegender Berechnung wird, im Sinne eines Maximalansatzes, 
von 25 Personen ausgegangen.) das Betriebsgelände. Im Sinne eines „Worst-Case-
Szenarios“ wird davon ausgegangen, dass die 25 Personen mit 25 Pkw vor 19.00 Uhr 
an- und vor 21.00 Uhr abfahren. Die Büros werden unter anderem für die Bürger-
sprechstunde des Bürgermeisters genutzt, zudem werden auch außerfeuerwehrliche 
Schulungen oder Vereinssitzungen oder Gemeinderatsitzungen abgehalten. Nach Aus-
kunft des 1. Bürgermeisters /21/ stellt eine Gemeinderatsitzung mit 20 Personen des 
Rats und 2 bis 20 Bürgern den größten Umfang dar. Auch hier wird mit der An- und 
Abfahrt aller Personen mit dem eigenen Pkw ausgegangen. Um die Fahrten zu den Bü-
ros, zum Schulungs-, Sitzungs- und Vereinsraum, welche in der Regel nicht alle an dem 
gleichen Tag stattfinden, abzudecken werden jeweils 50 Pkw-An- und Abfahrten zur 
Tagzeit berücksichtigt. In der Regel finden die Abfahrten auch wieder zur Tagzeit statt 
/21/. Um längere Sitzungen oder die Nachbesprechung eines Einsatzes /20/ abzude-
cken, werden zudem 25 Pkw-Abfahrten innerhalb der lautesten Nachtstunde berück-
sichtigt. 
Fahrten von Kfz über 3,5 Tonnen finden nur im Zuge eines Einsatzes statt und sind 
nach der Nr. 7.1 Satz 1 der TA Lärm nicht zu betrachten. 
 
Die im Rechenmodell entsprechend nachgebildeten Fahrwege sind aus der Planzeich-
nung der Anlage 2.1 zu entnehmen. Die Linienschallquellen werden mit jeweils einem 
Schallleistungspegel von: 

L‘WA = 63,0 dB(A)/m für Lkw  Emissionshöhe: 1,0 m 
L‘WA = 47,5 dB(A)/m für Pkw  Emissionshöhe: 0,5 m 

beaufschlagt. 
 
Diese Werte sind in der Studie /11/ für Lkw > 105 kW entsprechend angegeben bzw. 
für Pkw und Kleintransporter (< 3,5 t) aus der Richtlinie RLS-90 /12/ bei einer Fahrge-
schwindigkeit von 30 km/h abgeleitet. 
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5.5.4. Parkplatz 

 

Ref.Lw = Flächenbezogener Schall-
leistungspegel aller Vor-
gänge auf dem Parkplatz 
(einschließlich Durchfahr-
anteil) 

KPA = Zuschlag nach Parkplatz-
art  

KI = Zuschlag für Impulshaltig-
keit 

KD = Pegelerhöhung infolge 
Durchfahr- und Parksuch-
verkehr 

KStro = Zuschlag für unterschied-
liche Fahrbahnoberflä-
chen 

B0 = Einheit der Bezugsgröße 

B = Anzahl Stellplätze 

 
Der Parkplatz ist gemäß der aktuellen Parkplatzlärmstudie /14/ nach dem sog. „ge-
trennten Verfahren“ berechnet. 

Hierfür sind obenstehende Parameter in der Berechnungssoftware hinterlegt. Als Aus-
gangs-Schallleistungspegel für eine Bewegung/h gilt Lwo = 63 dB(A) /14/. 

Insgesamt existieren 50 Stellplätzen mit asphaltierten Fahrspuren. Die Frequenzen 
der Belegung des Parkplatzes korrelieren mit der Beschreibung in Kapitel 5.5.3. 
In vorliegender Berechnung wird ein Obdachlosencontainer im südlichen Bereich der 
Parkplätze berücksichtigt. Dadurch fallen die südlichsten 6 Stellplätze weg /19/. Auf-
grund der Größe des Betriebsgeländes und der Möglichkeit bei einer Pkw-
Vollbelegung die sechs Pkw auf anderen Stellflächen unterzubringen, wird bei der An-
zahl von 50 Stellplätzen in der Berechnung vorliegend festgehalten. 

 
 

5.5.5. Personen im Außenbereich 

Westlich des Gebäudes befindet sich eine Terrasse. Hier wird von maximal 50 Personen 
zur Tagzeit und 20 Personen innerhalb der lautesten Nachstunde im Sinne eines Maxi-
malansatzes angegangen. 
 
Als gängiger Ansatz wird von einer Verteilung von Redner : Zuhörer von 50 : 50 ausge-
gangen, sodass sich folgender Schallleistungspegel bei einem Grundwert von 
LWA,1P = 65 dB(A) ergibt: 
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Tagzeit: 
LWA,1P + 10log(0,5*N) = 79,0 dB(A) 
 

In Abhängigkeit der Personenanzahl ist gemäß der VDI 3770 /12/ ein Impulszuschlag 
wie folgt zu vergeben: 

KI = 9,5 dB(A) – 4,5 dB(A) * log(0,5*N) = 3,2 dB(A) 
 
Nachtzeit: 
LWA,1P + 10log(0,5*N) = 75,0 dB(A) 
 

In Abhängigkeit der Personenanzahl ist gemäß der VDI 3770 /12/ ein Impulszuschlag 
wie folgt zu vergeben: 

KI = 9,5 dB(A) – 4,5 dB(A) * log(0,5*N) = 5,0 dB(A) 
 
Der resultierende Gesamtschallleistungspegel von LWA= 82,2 dB(A) für die Tagzeit und 
von LWA= 80,0 dB(A) für die Nachtzeit für die Terrasse wird in einer Höhe von 1,6 m 
über Gelände für stehende Personen in Form zweier Flächenschallquellen angelegt (s. 
Anlage 2.1). 

 
 

5.5.6. Sonstige Emittenten 

Auf dem Dach des Gebäudes befindet sich eine Solaranlage. In Verbindung mit einer 
Wärmepumpe im Gebäude wird die Wärme für die Räumlichkeiten bereitgestellt. Von 
der Wärmepumpe innerhalb des Gebäudes gehen keine Emissionen nach Außen ab. 
Spitzen werden mit einer Gasheizung abgefangen, welche aus energetischen Gründen 
so wenig wie möglich in Betrieb sein soll und somit vorliegend nicht berücksichtigt wird. 
 
 

5.6. Geräuschimmissionen aus dem Betriebsgelände 

Die Prognose ist mit Hilfe des EDV-Programms SoundPLAN 8.2 für die zugewandten 
Fassadenseiten der benachbarten Nutzungen erstellt. Soweit nicht eindeutig, wurden 
die Annahmen so getroffen, dass i. S. einer konservativen Abschätzung die Berech-
nungsergebnisse eher negativer ausfallen und somit auf der „sicheren Seite“ liegen. 
Die Beurteilungspegel, die sich an den Immissionsorten infolge der prognostizierten Ge-
räusche aus dem Betriebsgeschehen errechnen, sind in Anlage 2.2 stockwerksbezogen 
aufgeführt (Spalten „LrT“ und „LrN“). 
In den Tabellen der Anlage 2.3 sind jeweils für das oberste und zugleich lauteste Ge-
schoss der Immissionsorte u. a. die Teilbeurteilungspegel, Halleninnenpegel und Schall-
dämmmaße durch die Emissionen der einzelnen Schallquellen hinterlegt. 
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5.7. Geräuschemittenten aus dem Gewerbelärm auf die angedachte Un-
terbringung von Obdachlosen 

Auf Wunsch des 1. Bürgermeisters, Herrn Fuchs /21/ wurde ebenfalls die Unterbringung 
von Obdachlosen in Wohncontainern (IO11; Einstufung als Mischgebiet) im Süden des 
Grundstücks untersucht. 
 

5.7.1. Gewerbelärm 

Die Gewerbelärmemissionen am Immissionsort IO11 (angedachter Obdachlosencontai-
ner) werden unverändert aus dem Kapitel 5.5 übernommen und am IO11 berücksichtigt 
und sind nachfolgend nicht weiter detailliert aufgeführt. 
 
 

5.7.2. Geräuschemittenten aus dem Verkehrslärm auf die angedachte Un-
terbringung von Obdachlosen 

Für die Berechnungen der B 300 am IO11 sind die Verkehrszahlen aus dem Verkehrs-
mengenatlas 2019 /15/ heranzogen. Als Grundlage dient die Zählstelle 74349101 mit 
einer Verkehrsstärke von 11.808 Kfz. 

 
Abbildung 1: Darstellung der angesetzten DTV /15/ 

 
 
Hinweis: 
Die PAF 2, welche westlich des Vorhabens verläuft, wird aufgrund des geringen DTV´s 
von 867 KFZ vorliegend nicht berücksichtigt.  

Zählstelle 

Plangebiet 
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Für das Zähljahr 2019 ergibt sich aus dem VMA die Ausgangsdatenbasis wie folgt: 

 
 
Gemäß /20/ wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung mit 100 km/h für Pkw und 80 km/h 
für Lkw angesetzt. Zuschläge für Steigungen ermittelt die Berechnungssoftware anhand 
des hinterlegten digitalen Geländemodells automatisch.  
 

Mangels konkreter (regionaler) Verkehrsprognosen wird eine Zuwachsrate von 20 % 
auf den Prognosehorizont von 15 Jahren angesetzt. 
 

Somit ergeben sich folgende Verkehrsbelastungen: 
 

 

 

Legende: 
Stationierung Kilometerabschnitt 

DTV Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke - Kfz in 24h 

p maßgebender SV-Anteil - Tag bzw. Nacht 

M/DTV Verteilungsfaktor für Straßengattung - Tag bzw. Nacht 

v Lkw bzw. Pkw Geschwindigkeit 

D StrO Korrektur für Straßenoberfläche  

D Refl Korrektur für Mehrfachreflexionen 

Steigung Steigung Minimum/ Maximum (automatisch berechnet) 

LmE Emissionspegel - Tag bzw. Nacht 

Die Nachtzeit umfasst 8 Stunden und dauert von 22:00 - 06:00 Uhr 
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5.8. Spitzenpegelbetrachtung 

Angesetzt wurden: 
 
 
 
 
 

 
 
 

Legende: 

SW maßgebliches Stockwerk 

HR Himmelsrichtung 

Nutzung Gebietscharakter 

RWmax Spitzenpegelkriterium - Tag bzw. Nacht 

Lrmax Spitzen-Beurteilungspegel - Tag bzw. Nacht 

Diff Unter- bzw. Überschreitung des Spitzenpegelkriteriums 

  

Schallquelle Lw [dB(A)] 

Pkw beschleunigte Vorbeifahrt /14/ 92,5 

Pkw Parkvorgang   /14/ 97,5 

Personen rufen normal  /12/ 86,0 
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Anlage 1 Bebauungsplan 
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Anlage 2 Gewerbe 
Anlage 2.1 Übersichtsgrafik 
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Anlage 2.2 Ergebnistabelle Gesamtpegel 
 

 
 

Legende: 

Etage maßgebliches Stockwerk 

HR Himmelsrichtung 

Nutzung Gebietscharakter 

IRW Immissionsrichtwert - Tag bzw. Nacht 

Lr Beurteilungspegel - Tag bzw. Nacht 

Diff Unter- bzw. Überschreitung - Tag bzw. Nacht 

Die Nachtzeit umfasst 8 Stunden und dauert von 22:00 - 06:00 Uhr 

 
  

Diff,T Diff,N

IO1 Sonnenstraße 27 EG SO WA 55 40 39,1 23,6 -15,9 -16,4

IO1 Sonnenstraße 27 1.OG SO WA 55 40 42,7 27,9 -12,3 -12,1

IO2 Sonnenstraße 29 EG SO WA 55 40 37,5 23,5 -17,5 -16,5

IO2 Sonnenstraße 29 1.OG SO WA 55 40 42,1 28,2 -12,9 -11,8

IO3 Sonnenstraße 31 EG SO WA 55 40 37,1 24,4 -17,9 -15,6

IO3 Sonnenstraße 31 1.OG SO WA 55 40 42,2 28,9 -12,8 -11,1

IO4 Sonnenstraße 33 EG S WA 55 40 36,6 24,1 -18,4 -15,9

IO4 Sonnenstraße 33 1.OG S WA 55 40 41,6 28,9 -13,4 -11,1

IO5 Sonnenstraße 35 EG S WA 55 40 34,8 24,3 -20,2 -15,7

IO5 Sonnenstraße 35 1.OG S WA 55 40 39,7 28,8 -15,3 -11,2

IO6 Raiffeisenstraße 4 EG SO WA 55 40 28,1 19,5 -26,9 -20,5

IO6 Raiffeisenstraße 4 1.OG SO WA 55 40 33,3 25,8 -21,7 -14,2

IO7 Am Wall 23 EG NO WA 55 40 31,4 27,3 -23,6 -12,7

IO7 Am Wall 23 1.OG NO WA 55 40 36,2 32,2 -18,8 -7,8

IO8 Am Wall 21 EG O WA 55 40 33,8 30,5 -21,2 -9,5

IO8 Am Wall 21 1.OG O WA 55 40 35,0 31,4 -20,0 -8,6

IO9 Grundäcker 46 EG N WA 55 40 33,8 30,4 -21,2 -9,6

IO9 Grundäcker 46 1.OG N WA 55 40 34,9 31,0 -20,1 -9,0

IO10 Schützenstraße 5 EG NW WA 55 40 32,8 29,3 -22,2 -10,7

IO10 Schützenstraße 5 1.OG NW WA 55 40 33,7 29,9 -21,3 -10,1

IO11 Obdach EG MI 60 45 31,1 34,5 -28,9 -10,5

IRW,N
Immissionsort Etage HR Nutzung

IRW, T

[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

LrT LrN
IRW
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Anlage 2.3 Tagesgänge und Teilpegel 
 

 
 
 
Nachfolgend sind ausschließlich die Teilpegel des lautesten Geschosses des IO1, IO7 
und IO11 aufgeführt. Weitere Teilpegel sind auf Verlangen nachreichbar. 
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Anlage 2.3 Tagesgänge und Teilpegel 
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Anlage 3 Verkehr 
Anlage 3.1 Übersichtsgrafik 
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Anlage 3.2 Ergebnistabelle Gesamtpegel 
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Anlage 3.3 Allgemeine Hinweise 
Allgemeiner Hinweis: 
Der Ausdruck wird aus Platzgründen auf die wichtigsten Immissionspunkte mit den maximalen Beurtei-
lungspegeln beschränkt. Bei Bedarf können die Seiten für zusätzliche Immissionspunkte erstellt wer-
den. 
 
Hinweis zur Spalte „K0“: 

- K0 = KΩ zur Berücksichtigung der Abstrahlung in den Viertelraum für Ausbreitung nach DIN ISO 

9613-2 (KΩ = 3 dB(A) für Wände, KΩ= 0 dB(A) für Dächer)  
- im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“ setzt sich K0 wie folgt zusammen: 

1. Für Quellen ohne Schalldämmspektrum (Summenpegel): 
KΩ= 3 dB(A) für Wände, KΩ= 0 dB(A) für Dächer und Zuschlag für Bodenreflexion nach DIN 
ISO 9613-2 „Alternatives Verfahren“ 

2. Für Quellen mit Schalldämmspektrum: 
KΩ = 3 dB(A) für Wände, KΩ = 0 dB(A) für Dächer. Einen expliziten Zuschlag für Bodenreflexi-
on gibt es in der DIN ISO 9613-2 „Allgemeines Verfahren“ nicht, da dort die unterschiedliche 
Bodendämpfung im Quell-, Mittel- und Empfängerbereich frequenzspezifisch unterschiedlich 
berücksichtigt wird.  

 
Hinweis zur Spalte „s“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

- Entfernung zwischen Emittenten und Immissionsort. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine 
mittlere Entfernung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Do-
kumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle 
möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf 
Wunsch erstellt. 

 
Hinweis zur Spalte „Adiv“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

- Mittlere Entfernungsminderung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Entfer-
nungsminderung angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Do-
kumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle 
möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf 
Wunsch erstellt. 

Hinweis zur Spalte „Agr“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 
- Mittlerer Bodeneffekt. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Bodendämpfung an-

gegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der einzel-
nen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist jedoch 
aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 

 
Hinweis zur Spalte „Abar“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

- Mittlere Einfügedämpfung. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere Einfügedämpfung 
angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation der ein-
zelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist je-
doch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt.  

 
Hinweis zur Spalte „Am“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 

- Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine mittlere 
Dämpfung durch Luftabsorption angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt wer-
den. Eine Dokumentation der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Pro-
tokolltabelle möglich. Diese ist jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und 
wird nur auf Wunsch erstellt. 

 
Hinweis zur Spalte „Cmet“ im Ausdruck „Mittlere Ausbreitung“: 
Mittlere meteorologische Korrektur. Für Linien- und Flächenschallquellen wird eine meteorologische 
Korrektur angegeben, da diese Schallquellen in Teilschallquellen zerlegt werden. Eine Dokumentation 
der einzelnen Teil- und Spiegelschallquellen ist in einer gesonderten Protokolltabelle möglich. Diese ist 
jedoch aufgrund der anfallenden Daten äußerst umfangreich und wird nur auf Wunsch erstellt. 
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